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Norm

EO §382e

EO §354

1. EO § 382e heute

2. EO § 382e gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2021

3. EO § 382e gültig von 01.01.2020 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 105/2019

4. EO § 382e gültig von 01.06.2009 bis 31.12.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 40/2009

5. EO § 382e gültig von 01.01.2000 bis 31.05.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 125/1999

1. EO § 354 heute

2. EO § 354 gültig ab 01.07.2021 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 86/2021

3. EO § 354 gültig von 01.04.1980 bis 30.06.2021 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 120/1980

Rechtssatz

Die einstweilige Verfügung nach § 382e EO kann gegen jede Person erlassen werden, von der eine Gefahr im Sinne

dieser Bestimmung ausgeht, und zwar unabhängig davon, ob der Täter zurechnungsfähig oder einer Willensbildung/?

beugung zugänglich ist. Es ist im Exekutionsverfahren zu klären, ob den Verp>ichteten ein Verschulden tri?t, bzw ob er

aufgrund seines Persönlichkeitszustands allenfalls keiner Willensbeugung zugänglich ist.Die einstweilige Verfügung

nach Paragraph 382 e, EO kann gegen jede Person erlassen werden, von der eine Gefahr im Sinne dieser Bestimmung

ausgeht, und zwar unabhängig davon, ob der Täter zurechnungsfähig oder einer Willensbildung/?beugung zugänglich

ist. Es ist im Exekutionsverfahren zu klären, ob den Verp>ichteten ein Verschulden tri?t, bzw ob er aufgrund seines

Persönlichkeitszustands allenfalls keiner Willensbeugung zugänglich ist.
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